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Kapitel 09 110

Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

09 110 Förderung der Eisenbahnen und
des öffentlichen Nahverkehrs

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Ministerium für Verkehr des Landes
Nordrhein-Westfalen zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 09 010.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01 742 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . . . . . . . . . . . . . . 171 487,00 — 171 487,00
150 000,00 — 150 000,00

21 487,00 — 21 487,00

111 10 742 Betriebsleiterprüfungsgebühr für nichtbundeseigene öf-
fentliche Eisenbahnen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 631 11.

7 297,00 — 7 297,00
— — —

7 297,00 — 7 297,00
Vermerke: an Titel 631 11 7 297,00

111 11 741 Prüfungsgebühr für Straßenbahnbetriebsleiter/innen. . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 671 13.

23 790,00 — 23 790,00
20 000,00 — 20 000,00

3 790,00 — 3 790,00
Vermerke: an Titel 671 13 3 790,00

119 01 742 Vermischte Einnahmen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 793,97 — 51 793,97
400 000,00 — 400 000,00

-348 206,03 — -348 206,03

119 10 741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der
Investitionsförderung nach §§ 12 und 13 ÖPNVG finan-
ziert worden sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 67.

— — —
— — —

— — —

119 11 741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz finan-
ziert worden sind. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 66.

71 858,33 — 71 858,33
— — —

71 858,33 — 71 858,33
Vermerke: an Titel 891 66 71 858,33

119 12 741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus
Bundesmitteln nach dem GVFG finanziert worden sind. .
Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 631 68.

48 821,11 — 48 821,11
— — —

48 821,11 — 48 821,11
Vermerke: an Titel 631 68 48 821,11

Übrige Einnahmen

231 10 741 Zuweisungen des Bundes nach § 5 Regionalisierungsge-
setz des Bundes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

1 518 241 561,08 — 1 518 241 561,08
1 492 814 700,00 — 1 492 814 700,00

25 426 861,08 — 25 426 861,08
Vermerke: an Titel 891 72 25 426 861,08

331 10 741 Bundesmittel nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungs-
gesetz (GVFG) für das Bundesprogramm. . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 68.

31 556 963,00 — 31 556 963,00
65 000 000,00 — 65 000 000,00

-33 443 037,00 — -33 443 037,00
Vermerke: aus Titel 891 68 33 443 037,00

331 12 741 Bundesmittel nach dem Entflechtungsgesetz (EntflechtG)
für das Landesprogramm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 66.

— — —
— — —

— — —

Titelgruppen

Titelgruppe 62
NE-Infrastrukturförderung

18 701,81 — 18 701,81
— — —

18 701,81 — 18 701,81

119 62 741 Zinsen im Zusammenhang mit Zuwendungen, die aus der
NE-Infrastrukturförderung finanziert worden sind. . . . . .
Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titelgruppe 62.

18 701,81 — 18 701,81
— — —

18 701,81 — 18 701,81



123

Kapitel 09 110

Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Gesamteinnahmen Kapitel 09 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 550 192 273,30 — 1 550 192 273,30
1 558 384 700,00 — 1 558 384 700,00

-8 192 426,70 — -8 192 426,70

Mehreinnahmen —
Mindereinnahmen 8 192 426,70

A u s g a b e n

1. Für die aus Regionalisierungsmitteln des Bundes finanzierten Ausga-
ben der Titel 526 10, 546 01, 546 02, 637 10 und 671 12 sowie der
Titelgruppen 71 bis 73, 79 und 80 gilt § 17 Abs. 3 LHO; im Übrigen gilt
für diese Titel und Titelgruppen:

2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Verpflichtungsermächtigungen sind gegenseitig deckungsfähig

und gelten für alle Titel der Regionalisierungsmittel.
4. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermin-

dern die Gesamtausgaben.
5. Rückflüsse auch aus ausgelaufenen Programmteilen fließen den Aus-

gaben zu.
6. Verpflichtungen zu Lasten des laufenden Haushaltsjahres dürfen vor

Eingang der bei Titel 231 10 veranschlagten Einnahmen eingegan-
gen werden, soweit der Eingang der Mittel im laufenden Haushaltsjahr
gesichert ist.

Sächliche Verwaltungsausgaben

526 10 741 ÖPNV- Gutachten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

— — —
280 000,00 — 280 000,00

-280 000,00 — -280 000,00
Vermerke: an Titel 891 72 280 000,00

546 01 741 Vermischte Ausgaben. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.

— — —
— — —

— — —

546 02 741 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.

— — —
— — —

— — —

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

631 10 742 Erstattung von Verwaltungsausgaben an das Eisen-
bahn-Bundesamt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 179 725,00 — 1 179 725,00
1 600 000,00 — 1 600 000,00

-420 275,00 — -420 275,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 420 275,00

631 11 742 Erstattungen an das Eisenbahn-Bundesamt. . . . . . . . .
1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 10

geleistet werden.

5 190,00 2 107,00 7 297,00
— — —

5 190,00 2 107,00 7 297,00
Vermerke: aus Titel 111 10 7 297,00

637 10 741 Sonderzuweisungen an die Zweckverbände zur Sicher-
stellung ihrer Funktionsfähigkeit. . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben des Kapitels.

— — —
— — —

— — —

671 11 741 Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Lei-
stungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs
aus Landesmitteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei
Titelgruppe 74.

2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

— — —
— — —

— — —

671 12 741 Erstattungen zum Ausgleich gemeinwirtschaftlicher Lei-
stungen der Unternehmen des öffentlichen Nahverkehrs
aus Regionalisierungsmitteln. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

— — —
— — —

— — —
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671 13 742 Erstattungen an Prüfer gem. StrabBlPV. . . . . . . . . . . .
1. (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Mehreinnahmen bei Titel 111 11 verstärken die Ausgaben dieses

Titels.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.

13 480,00 19 452,00 32 932,00
20 000,00 9 142,00 29 142,00

-6 520,00 10 310,00 3 790,00
Vermerke: aus Titel 111 11 3 790,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60
Sozialticket

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

39 991 076,76 — 39 991 076,76
40 000 000,00 — 40 000 000,00

-8 923,24 — -8 923,24

633 60 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 093 710,24 — 8 093 710,24
13 500 000,00 — 13 500 000,00

-5 406 289,76 — -5 406 289,76
Vermerke: an Titel 637 60 5 406 289,76

637 60 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 10 274 128,66 — 10 274 128,66
500 000,00 — 500 000,00

9 774 128,66 — 9 774 128,66
Vermerke: aus Titel 633 60 5 406 289,76

aus Titel 682 60 4 367 838,90

9 774 128,66

682 60 741 Zuschüsse an öffentliche Unternehmen. . . . . . . . . . . . 21 623 237,86 — 21 623 237,86
26 000 000,00 — 26 000 000,00

-4 376 762,14 — -4 376 762,14
Vermerke: an Titel 637 60 4 367 838,90

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 8 923,24

-4 376 762,14

683 60 741 Zuschüsse an private Unternehmen. . . . . . . . . . . . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 62
NE-Infrastrukturförderung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 62 gilt für alle Titel der

Titelgruppe.
4. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind

deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
der Titelgruppe 69 dieses Kapitels.

5. Einnahmen bei Titel 119 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben
herangezogen werden.

5 080 478,13 5 953 600,00 11 034 078,13
7 000 000,00 4 034 100,00 11 034 100,00

-1 919 521,87 1 919 500,00 -21,87

891 62 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 5 233 714,63 5 953 600,00 11 187 314,63
7 000 000,00 4 034 100,00 11 034 100,00

-1 766 285,37 1 919 500,00 153 214,63
Vermerke: aus Titel 892 62 153 236,50

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21,87

153 214,63

892 62 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . -153 236,50 — -153 236,50
— — —

-153 236,50 — -153 236,50
Vermerke: an Titel 891 62 153 236,50
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Titelgruppe 66
Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG NRW
aus Bundesfinanzhilfen nach dem Entflechtungsgesetz

1. (§ 17 Abs. 3 LHO)
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 14.
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 66 gilt für alle Titel der

Titelgruppe.
5. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 12 erhöhen oder vermin-

dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.
6. Einnahmen bei Titel 119 11 erhöhen den Ansatz dieser Titelgruppe.
7. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

24 366 026,00 58 437 582,46 82 803 608,46
— 82 731 750,13 82 731 750,13

24 366 026,00 -24 294 167,67 71 858,33

883 66 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 521 640,00 — 3 521 640,00
— — —

3 521 640,00 — 3 521 640,00
Vermerke: aus Titel 891 66 3 521 640,00

887 66 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . — — —
— — —

— — —

891 66 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 20 844 386,00 58 437 582,46 79 281 968,46
— 82 731 750,13 82 731 750,13

20 844 386,00 -24 294 167,67 -3 449 781,67
Vermerke: aus Titel 119 11 71 858,33

an Titel 883 66 3 521 640,00

-3 449 781,67

892 66 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 67
Investitionsförderung nach §§ 12 und 13 ÖPNVG NRW

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den

Ausgaben bei Kapitel 09 140 Titel 883 13.
3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 887 67 gilt für alle Titel dieser

Titelgruppe.
4. Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen die Ausgaben dieser Titelgruppe.
5. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
6. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse für Planungs- und Vorberei-

tungskosten gewährt werden.

129 760 499,83 — 129 760 499,83
129 760 500,00 — 129 760 500,00

-0,17 — -0,17

883 67 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

887 67 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 124 893 107,83 — 124 893 107,83
129 760 500,00 — 129 760 500,00

-4 867 392,17 — -4 867 392,17
Vermerke: an Titel 891 67 4 867 392,00

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 0,17

-4 867 392,17

891 67 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 4 867 392,00 — 4 867 392,00
— — —

4 867 392,00 — 4 867 392,00
Vermerke: aus Titel 887 67 4 867 392,00

892 67 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —
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Titelgruppe 68
Bundesmittel nach dem GVFG zur Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs - Bundesprogramm -

1. (§17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind - mit Ausnahme des Titels 631 68

- gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 331 10 erhöhen oder vermin-

dern die Ausgaben dieser Titelgruppe.
4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.
5. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 883 68 gilt für alle Titel der

Titelgruppe.

30 373 870,93 1 231 913,18 31 605 784,11
65 000 000,00 — 65 000 000,00

-34 626 129,07 1 231 913,18 -33 394 215,89

631 68 741 Erstattung der vereinnahmten Zinsen aus dem GVFG
Bundesprogramm an den Bund. . . . . . . . . . . . . . . . .
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 12 geleistet
werden.

48 821,11 — 48 821,11
— — —

48 821,11 — 48 821,11
Vermerke: aus Titel 119 12 48 821,11

883 68 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15 000 000,00 — 15 000 000,00
32 000 000,00 — 32 000 000,00

-17 000 000,00 — -17 000 000,00
Vermerke: an Titel 891 68 17 000 000,00

891 68 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 15 325 049,82 1 231 913,18 16 556 963,00
33 000 000,00 — 33 000 000,00

-17 674 950,18 1 231 913,18 -16 443 037,00
Vermerke: aus Titel 883 68 17 000 000,00

an Titel 331 10 33 443 037,00

-16 443 037,00

892 68 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 69
Zuschüsse des Landes für Investitionen an Beteiligte
gemäß § 17 des Eisenbahnkreuzungsgesetzes und für
sonstige Maßnahmen an Kreuzungen

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind

deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
der Titelgruppe 62 dieses Kapitels.

3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 891 69 gilt für alle Titel der
Titelgruppe.

4. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

435 238,74 — 435 238,74
2 000 000,00 1 675 100,00 3 675 100,00

-1 564 761,26 -1 675 100,00 -3 239 861,26

883 69 742 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
180 000,00 — 180 000,00

-180 000,00 — -180 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 180 000,00

891 69 742 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 435 238,74 — 435 238,74
1 080 000,00 1 675 100,00 2 755 100,00

-644 761,26 -1 675 100,00 -2 319 861,26
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 644 761,26

Reste-Inabgangstellung 1 675 100,00

-2 319 861,26

892 69 742 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
740 000,00 — 740 000,00

-740 000,00 — -740 000,00
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 740 000,00
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Titelgruppe 70
Ausgleichszahlungen an nichtbundeseigene öffentliche
Eisenbahnen zur Abgeltung betriebsfremder Lasten
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

10 728 132,34 — 10 728 132,34
10 990 700,00 — 10 990 700,00

-262 567,66 — -262 567,66

682 70 742 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

8 725 107,15 — 8 725 107,15
9 103 700,00 — 9 103 700,00

-378 592,85 — -378 592,85
Vermerke: an Titel 683 70 116 025,19

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 262 567,66

-378 592,85

683 70 742 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . 2 003 025,19 — 2 003 025,19
1 887 000,00 — 1 887 000,00

116 025,19 — 116 025,19
Vermerke: aus Titel 682 70 116 025,19

Titelgruppe 71
SPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 1 ÖPNVG NRW
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

1 175 621 012,00 — 1 175 621 012,00
1 168 725 000,00 — 1 168 725 000,00

6 896 012,00 — 6 896 012,00

633 71 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

637 71 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 705 372 607,19 — 705 372 607,19
701 235 000,00 — 701 235 000,00

4 137 607,19 — 4 137 607,19
Vermerke: aus Titel 891 72 4 137 607,19

883 71 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

887 71 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 470 248 404,81 — 470 248 404,81
467 490 000,00 — 467 490 000,00

2 758 404,81 — 2 758 404,81
Vermerke: aus Titel 891 72 2 758 404,81

Titelgruppe 72
Investitionsförderung nach § 12 und § 13 ÖPNVG
NRW aus Regionalisierungsmitteln zur Verbesserung des
öffentlichen Personennahverkehrs

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapi-
tels.

2. Aus den Mitteln können auch Zuschüsse zu Planungs- und Vorberei-
tungskosten gewährt werden.

112 200 019,40 879 519 590,53 991 719 609,93
173 609 700,00 794 550 756,71 968 160 456,71

-61 409 680,60 84 968 833,82 23 559 153,22

661 72 741 Schuldendiensthilfen an öffentliche Unternehmen. . . . . . — — —
— — —

— — —

883 72 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9 415 008,07 — 9 415 008,07
10 000 000,00 — 10 000 000,00

-584 991,93 — -584 991,93
Vermerke: an Titel 891 72 584 991,93

887 72 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . — — —
20 239 500,00 — 20 239 500,00

-20 239 500,00 — -20 239 500,00
Vermerke: an Titel 891 72 20 239 500,00
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891 72 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 102 785 011,33 879 519 590,53 982 304 601,86
143 370 200,00 794 550 756,71 937 920 956,71

-40 585 188,67 84 968 833,82 44 383 645,15
Vermerke: aus Titel 231 10 25 426 861,08

aus Titel 526 10 280 000,00
aus Titel 633 73 1 020 058,85
aus Titel 633 80 7 060,33
aus Titel 637 79 1 152 901,96
aus Titel 682 79 3 335 887,00
aus Titel 682 80 1 940 953,25
aus Titel 883 72 584 991,93
aus Titel 883 73 679 716,67
aus Titel 887 72 20 239 500,00
aus Titel 891 79 602 346,44
an Titel 546 79 95 293,49
an Titel 633 79 485 259,85
an Titel 637 71 4 137 607,19
an Titel 637 73 964 751,25
an Titel 637 80 706 388,62
an Titel 887 71 2 758 404,81
an Titel 887 73 643 167,54
an Titel 891 80 149 127,16
an Titel 892 80 946 632,45

44 383 645,15

892 72 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 73
ÖPNV-Pauschale nach § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

129 908 143,27 — 129 908 143,27
130 000 000,00 — 130 000 000,00

-91 856,73 — -91 856,73

633 73 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

34 637 941,15 — 34 637 941,15
35 658 000,00 — 35 658 000,00

-1 020 058,85 — -1 020 058,85
Vermerke: an Titel 891 72 1 020 058,85

637 73 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 43 306 751,25 — 43 306 751,25
42 342 000,00 — 42 342 000,00

964 751,25 — 964 751,25
Vermerke: aus Titel 891 72 964 751,25

883 73 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23 092 283,33 — 23 092 283,33
23 772 000,00 — 23 772 000,00

-679 716,67 — -679 716,67
Vermerke: an Titel 891 72 679 716,67

887 73 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . 28 871 167,54 — 28 871 167,54
28 228 000,00 — 28 228 000,00

643 167,54 — 643 167,54
Vermerke: aus Titel 891 72 643 167,54

Titelgruppe 74
Ausbildungsverkehr-Pauschale nach § 11a ÖPNVG NRW
und Azubi-Ticket

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig und
deckungsfähig mit Titel 671 11.

2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.

138 899 808,25 — 138 899 808,25
138 900 000,00 — 138 900 000,00

-191,75 — -191,75

633 74 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

65 001 349,95 — 65 001 349,95
62 524 500,00 — 62 524 500,00

2 476 849,95 — 2 476 849,95
Vermerke: aus Titel 637 74 2 476 849,95

637 74 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 73 898 458,30 — 73 898 458,30
76 375 500,00 — 76 375 500,00

-2 477 041,70 — -2 477 041,70
Vermerke: an Titel 633 74 2 476 849,95

an Kapitel 20 020 Titel 972 00 191,75

-2 477 041,70
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Kapitel Ist-Betrag Reste 2020 Rechng.-Ist (3+4)
Titel Zweckbestimmung Haushaltsbetrag Reste 2019 Gesamtsoll (3+4)

Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

Titelgruppe 79
Digitalisierung im ÖPNV

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapi-
tels.

2. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind Ausga-
ben der Hauptgruppen 6 und 8 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 5
gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

8 289 417,94 — 8 289 417,94
12 800 000,00 — 12 800 000,00

-4 510 582,06 — -4 510 582,06

546 79 741 Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . . . 355 293,49 — 355 293,49
260 000,00 — 260 000,00

95 293,49 — 95 293,49
Vermerke: aus Titel 891 72 95 293,49

633 79 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 885 259,85 — 1 885 259,85
1 400 000,00 — 1 400 000,00

485 259,85 — 485 259,85
Vermerke: aus Titel 891 72 485 259,85

637 79 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 2 087 098,04 — 2 087 098,04
3 240 000,00 — 3 240 000,00

-1 152 901,96 — -1 152 901,96
Vermerke: an Titel 891 72 1 152 901,96

682 79 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 964 113,00 — 2 964 113,00
6 300 000,00 — 6 300 000,00

-3 335 887,00 — -3 335 887,00
Vermerke: an Titel 891 72 3 335 887,00

683 79 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . — — —
— — —

— — —

883 79 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

887 79 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . — — —
— — —

— — —

891 79 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 997 653,56 — 997 653,56
1 600 000,00 — 1 600 000,00

-602 346,44 — -602 346,44
Vermerke: an Titel 891 72 602 346,44

892 79 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . — — —
— — —

— — —

Titelgruppe 80
Zuwendungen nach § 14 ÖPNVG NRW zur Förderung
sonstiger Maßnahmen im besonderen Landesinteresse
Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 bis 6 zu den Ausgaben dieses Kapitels.

7 254 134,65 — 7 254 134,65
7 400 000,00 — 7 400 000,00

-145 865,35 — -145 865,35

633 80 741 Sonstige Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindever-
bände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

-7 060,33 — -7 060,33
— — —

-7 060,33 — -7 060,33
Vermerke: an Titel 891 72 7 060,33

637 80 741 Sonstige Zuweisungen an Zweckverbände. . . . . . . . . . 2 706 388,62 — 2 706 388,62
2 000 000,00 — 2 000 000,00

706 388,62 — 706 388,62
Vermerke: aus Titel 891 72 706 388,62

682 80 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an öffentliche Unterneh-
men. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3 459 046,75 — 3 459 046,75
5 400 000,00 — 5 400 000,00

-1 940 953,25 — -1 940 953,25
Vermerke: an Titel 891 72 1 940 953,25
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Funkt.- Haushaltsvermerke Differenz Resteänderung mehr / weniger
Kennziffer EUR EUR EUR

1 2 3 4 5

683 80 741 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen . — — —
— — —

— — —

883 80 741 Zuweisungen für Investitionen an Gemeinden und Ge-
meindeverbände. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

— — —
— — —

— — —

887 80 741 Zuweisungen für Investitionen an Zweckverbände. . . . . — — —
— — —

— — —

891 80 741 Zuschüsse für Investitionen an öffentliche Unternehmen . 149 127,16 — 149 127,16
— — —

149 127,16 — 149 127,16
Vermerke: aus Titel 891 72 149 127,16

892 80 741 Zuschüsse für Investitionen an private Unternehmen. . . . 946 632,45 — 946 632,45
— — —

946 632,45 — 946 632,45
Vermerke: aus Titel 891 72 946 632,45

Gesamtausgaben Kapitel 09 110. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 814 106 253,24 945 164 245,17 2 759 270 498,41
1 888 085 900,00 883 000 848,84 2 771 086 748,84

-73 979 646,76 62 163 396,33 -11 816 250,43

Mehrausgaben —
Minderausgaben 11 816 250,43
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —
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